
Lebius vor Gericht. In seinem gelben Organ „Der Bund“ hat Lebius die Affäre Vogel zum Anlaß 

genommen, die leitenden Personen des Bäckerverbandes schmählich zu verdächtigen. Die Affäre Vogel 

begann vor ein paar Jahren mit einem Prozeß, den  V o g e l , der  A r b e i t s v e r m i t t l e r  d e r  

B ä c k e r i n n u n g  „ G e r m a n i a “ , gegen Schneider, den Berliner Vorsitzenden des Bäckerverbandes, 

veranlaßte. Durch diesen Prozeß ist festgestellt worden, daß Vogel als Arbeitsvermittler für  

B e s t e c h u n g e n  d u r c h  A r b e i t s s u c h e n d e  zugänglich gewesen ist. Weil Vogel in demselben Prozeß 

die Annahme von Bestechungsgeldern unter seinem Eide bestritten hatte, so ist später ein Verfahren, 

zunächst wegen fahrlässigen Falscheides, gegen ihn eröffnet worden. Die Strafkammer kam jedoch auf 

Grund der Beweisaufnahme zu dem Erkenntnis, daß Vogel des wissentlichen Meineides verdächtig sei und 

deshalb vor das Schwurgericht gestellt werden müsse. Obgleich dasselbe Beweismaterial, welches nach 

Ansicht der Strafkammer den Verdacht des wissentlichen Meineides begründete, auch dem Schwurgericht 

vorgetragen wurde, kamen die Geschworenen doch zu einem Freispruch.  L e b i u s  kam in seinem Blatte 

auf die Schwurgerichtsverhandlung zurück, und, da er nun mal die Aufgabe hat, die Leiter der freien 

Gewerkschaften zu beschimpfen und mit Schmutz zu bewerfen, so zog er den „kühnen“ Schluß: da die 

Geschworenen Vogel freigesprochen haben, so müssen sie überzeugt gewesen sein, daß die zwölf Zeugen, 

welche Vogel belasteten, zwölf Meineide geschworen haben, und diese Zeugen haben sich die Leiter des 

Bäckerverbandes verschafft, um an ihrem Gegner Vogel Rache zu nehmen. S c h n e i d e r  und  

H e t z s c h o l d  als Leiter der Berliner Mitgliedschaft des  B ä c k e r v e r b a n d e s  sowie einer der Zeugen 

aus dem Vogelprozeß verklagten den Lebius wegen Beleidigung. Am Dienstag sollte die Klage vor dem 

Schöffengericht Charlottenburg verhandelt werden. Hier machte nun Lebius den Versuch, sich der 

Verantwortung für seine Beschimpfungen dadurch zu entziehen, daß er behauptet, Schneider und 

Hetzschold könnten sich nicht getroffen fühlen, denn – nicht sie, sondern der Verbandsvorsitzende Allmann 

in Hamburg sei der Leiter des Verbandes. – Zur Entscheidung über diesen Einwand kam das Gericht noch 

nicht, denn die Verhandlung verfiel der  V e r t a g u n g . Lebius hatte, wohl für den Fall, daß er mit dem 

Einwand der mangelnden Aktivlegitimation der Kläger nicht durchkommt, neben einigen anderen Zeugen 

den Sprechmeister Vogel geladen. Mit Rücksicht hierauf stellte Rechtsanwalt Dr. Heinemann als Vertreter 

der Kläger den Antrag, daß, wenn Vogel vernommen würde, er auf der Ladung sämtlicher 

Belastungszeugen aus dem Prozeß Vogel bestehen müsse. Das Gericht hat über diese Beweisanträge noch 

nicht Beschluß gefaßt. Sollte es dieselben zulassen, dann haben wir im Rahmen einer 

Privatbeleidigungsklage eine nochmalige Aufrollung der Affäre Vogel zu erwarten. Die Kläger können 

dadurch nur gerechtfertigt werden. Ob aber Herrn Vogel und manchem anderen die Suppe schmecken 

wird, die ihnen ihr Gesinnungsfreund Lebius eingebrockt hat, das ist eine zweifelhafte Frage. 
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